
(5) 
'< 

Eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung, Jür die 
laufende Beiträge zu zahlen sind, können Sie·- unter 
Beachtunq der im entsprechenden Paragraphen der 
AVB für die Hauptversicherung genannten Termine und 
Frlsterr - für sich allein kündigen. In den letzten 

rsicherung~j?hren · -, .bei RentenyersicheJu.ngen in 
letzten fünf Jahren vor Ablauf der Aufschubzeltg­ 
<;li;, ~:!~f,sunf_ähigkeits-Zusatz~ersic;her,ung jedoRh ~. 

zus~t1]t17e9 ,m,t' der Hauptverslchenrnq g~k4Ddi t· 
' ,·. . . , -' 

,.,,,_ __,. } ; 

"noch::rl<einejL:Jstpng' ~usx.d~r 
+Zusatzversi¢1iert'.lng " a'nerkannt 
\ festgeste rden ist.i 
(~&\ \ _ _ , , K "%0:\\\:,, --- '<:,~~:' . , ; _ _ '\'. ' 

Der Rückkauf~' , ircl nach den anerkannten Regeln' 
-der Versicherungsmathematik für .den ,maßgebenden 
.Kündigui;igster,mir:J als1ZE;itw~rt .,der Bei·ufsunfähigkeits­ 
Zusatzversicbeiunq berechnet, wobei ein als angemes- 
sen angeseliener Abzug -vorgenommen \:',lird (§ 176 
Versiclierungsvertragsgesetz VVG). Dieser 'Abzug ist 
gleich der Deckunqsrückstellunp"), multipliziert mit dem 
Verhältnis der Beitragszahlungsdauer zur Versiche­ 
rungsdauer der Berufsunfähigkeitsrente. Beitragsrück­ 
stände werden von dem Rückkaufswert abgezogen. . · 

~e~uf~u nfäliigkEJlh,­ 
oder rechtskräftig 

(11) 

(7) Eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversiclierung, für die 
keine Beiträge mehr zu zahlen sind (beitragsfreie Be­ 
rufsunfähigkeits-Zusatzversicherung), können Sie nur 
zusammen mit der Hauptversicherung kündigen. In 
diesem Fall erhalten Sie - soweit vorhanden - einen 

, i3ückkaufswert in Höhe des Zeitwertes der beitragsfrei­ 
en· Beruf su nfä h ig kei ts-Zusatzversicherung. 

/ 

(9) 

Die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherur;ig können Sie 
nur zusammen mit der Hauptversicherung in eine bei­ 
tragsfreie Versicherung umwandeln. Die beitragsfreie 
Berufsunfähigkeitsrente errechnen wir nach den aner­ 
kannten Regeln der Versicherungsmathematik, wobei 
das Verhältnis zwischen der Berufsunfähigkeitsrente 
und 'der maßgebenden Bezugsgröf.1,e (z. B. Versiche­ 
rungssumme) aus der Hauptversicherung durch die 
Um_wandlung in eine beitragsfreie Versicherung nicht 
verändert wird. "Uhter den' Voraussetzunqen von Ab­ 
satz 6 steht auch aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzver­ 
sicherung ein Betrag fürdle Bildung der beitragsfreien 
Versicherungsleistungen ZUf/\/erfügung; /dieser beläuft 
sich auf die Deckungsrückstellung; vermindert um ei­ 
nen entsprechend Absatz 6 ermittelten Abzug sowie um 
rückständige Beiträge. ' '' ·· •., 

Eine Fortführung der Berufsunfähigkeits-Zusatzver­ 
sicherung unter Befreiung von der Beitragszahlungs­ 
pflicht gemäß Absatz 8 ist allerdings nur möglich, wenn 
die beitragsfreie Berufsunfähigkeitsrente, gerechnet auf 
das Jahr, mindestens 300 € beträgt. Anderenfalls wird 
der wie in Absatz 8 ermittelte Betrag zur Erhöhung der 
Deckungsrückstellpng der Hauptverslcherunq verwen- 
d~. . . 

§ 14 Was gilt, wenn die versicherte Person Ihren Wohn• ' 
'sitz oder gewöhnlictlen Aufenthalt außerhalb der 
Bundesrepublik üeutschland nimmt? 

(1) Der Versicherungsschutz aus der Berufsunfähigkeits­ 
Zusatzversicherung gilt weltweit. 

(10) Bei Herabsetzung der versicherten Leistung aus der 
Hauptversicherung gelten die Absätze 5, 6, 7, 8 und 9 
entsprechend. 

/ 

(2) Verlegt die versicherte Person ihren Wohnsitz oder ge­ 
wöhnlichen Aufenthalt in ein Gebiet außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland, können wir verlangen, 
dass die gemäß §§ 6, 9 und 10 erforderlichen Nach- 

,. weise in deutscher Sprache votqeleqt -und ärztliche 
Untersuchungen i(l Deutschland vorgenommen werden. 
In diesem· Fall übernehmen wir die Kosten der ärzttl- 

• chen Untersqchunq, nicht jedoch .die Reise- und Auf­ 
enthaltskosten. Als gewöhnlicher Aufenthalt ist ein zeit­ 
lich zusammenhängender Aufenthalt von mehr als 
sechs Monaten Dauer anzusehen, kurzfristige Unter­ 

. brechungen bleiben unberücksichtigt. 

"-.; 
§ 15 Wann kann der Beitrag angepasst werden? 

('.1) 

(2) 

Nach § 1-72 Abs. 1 Verslcherunqsvertraqspesetz (VVG) 
sind wir grundsätzlich berechtigt, unter bestimmten 
Voraussetzungen den Beitrag auch für bestehende Ver­ 
slcherunqen neu festzusetzen- Auf dieses Recht ver­ 
zichten wir ausdrückllch. Der vereinbarte Tarifbeitrag 
(ohne Anrechnung der Uberschussantelle) ist somit ga- 
rantiert. / 

Hiervon unberührt bleibt eine Änderung der Höhe des 
zuzahlenden Beitrags durch eine eytl. Neufestsetzung 
der Uberschussantellsätze bei einer Anrechnung der 
laufencleh Uberschussanteile auf den Beitrag (vgl. § 12 
Abs. 1 und 2). 

Eine Deckungsrückstellung müssen wir für jeden Versicherungs­ 
vertrag bilden, um zu jedem Zeitpunkt den Versicherungsschutz 
gewährleisten zu können. Die Berechnung der Deckungsrück­ 
stellunq unter Berücksichtigung der hierbei angesetzten Ab­ 
schlusskosten erfolgt nach § 65 des Versicherunqsautslchtsqe­ 
setzes (\/AG) und §§ 341e, 3411 des Handelsgesetzbuches 
(HGB) sowie den dazu erlassenen Rechtsverordnungen. 
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